
n - 32'1SCkr Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FüR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl.: 10e101/106-I/5/81 Wien, am 22. Dezember 1981 

Schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 1492/J der Abgeordneten Dro Feurstein, 
Dr. Blenk, Hagspiel und Genossen 
betreffend Beseitigung der Kreditsteuer 
für geförderte Kredite 

An den 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Par I a m e n t 

-1Lfr'l lAB 

1981 -12- , 0 
zu -1'192IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 
Nr. 1492/J betreffend Beseitigung der Kreditsteuer für geför­
derte Kredite, welche die Abgeordneten Dr. Feurstein, Dr. Blenk p 

Hagspiel und Genossen am 12. November 1981 an mich richteten, 
beehre ich mich p folgendes mitzuteilen~ 

Zu Punkt 1 der,Anfrage: 

Schon bei den Beratungen und der Beschlußfassung anläßlich der 
Einführung der Kreditvertragsgebühr mit 1 0 Jänner 1977 und 
neuerlich bei der Novellierung des Gebührengesetzes mit i.April 
1981,die eine Neufassung der Bestimmungen über die Kreditvertrags­
gebühr zum Gegenstand hatte, wurde den wirtschaftlichen Erforder­
nissen insofern Rechnung getragen, als verschiedene Kreditarten p 

hauptsächlich im Bereich des Exportes, aber auch zoB o ERP-Fonds­
kredite, von der Gebührenpflicht ausgenommen blieben o Diese Mög­
lichkeiten stehen, soweit die Voraussetzungen gegeben sind, allen 
Wirtschaftszweigen zur Verfügung. Weitere Begünstigungen konnten 
nicht gewährt werden. Insbesondere bestand keine sachliche Not­
wendigkeit, bestimmten Wirtschaftszweigen in Bezug auf die Kredit­
vertragsgebühr eine Sonderstellung einzuräumen o 
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DER BUNDESMINISTER 
FOR HANDEl, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

An der Beurteilung der oben angeführten Sachlage hat sich 
zwischenzeitig nichts geändert 9 sodaß bei den bestehenden 
Gegebenheiten derzeit auch diesbezüglich keine Änderung 
erwogen wird. Eine solche Änderung wäre schon in Anbetracht 
der bestehenden Budgetsituation und der möglichen Beispiels­
folgen kaum vertretbar. 

--
/ 
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